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Vorwort

Manchmal verändert sich die Welt nicht durch einen lauten Knall, son-
dern durch ein Surren. So klangen vermutlich schon die Windmühlen, 
gegen die Don Quijote einst antrat – und so klingen heute die Server-
räume, in denen Künstliche Intelligenz arbeitet. Viele in der Rechts- und 
Steuerbranche halten diese neuen Mühlen noch für harmlose Geräte, 
weitere Werkzeuge im Arsenal der Digitalisierung; andere bekämpfen 
sie als Don KI-jotes bis auf ’s Blut. Doch wer genauer hinhört, erkennt: 
Hier dreht sich etwas Grundsätzliches, das man weder verhindern noch Hier dreht sich etwas Grundsätzliches, das man weder verhindern noch Hier dreht sich etwas Grundsätzliches, das man weder verhindern noch 
ignorieren kann.
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cherche, Subsumtion, Strukturie-
rung  – wird plötzlich durch Maschi-
nen reproduzierbar. 

Dieses Buch fragt, was bleibt, wenn 
das Exklusive verschwindet. Die Ant-
wort ist nicht Resignation, sondern 
Neuordnung. Berufsrecht, das bisher 
Grenzen zog, muss zu einem Instru-
ment der Transparenz werden. Un-
abhängigkeit, bisher oft als Ritual be-
hauptet, muss überprüfbar gelebt und 
neu definiert werden. Verschwiegen-
heit, Loyalität, Sorgfalt – sie sind kei-
ne nostalgischen Werte, sondern die 
Basis, auf der Vertrauen auch in einer 
digitalisierten Welt bestehen kann.

Michael Grupp: Seit der Veröffentlichung von OpenAIs 
ChatGPT im November 2022 ist das Interesse an den tech-
nischen Möglichkeiten von KI stark gestiegen. Parallel 
dazu hat sich ein breiter Markt spezifischer juristischer 
KI-Assistenten entwickelt. Die Anbieterlandschaft ist groß 
und heterogen: Sie reicht von neu gegründeten Unter-
nehmen bis zu zusätzlichen KI-Angeboten etablierter 
Marktakteure, von internationalen Tech-Konzernen bis zu 
regionalen Anbietern. Entsprechend vielfältig sind die 
Produktansätze – von horizontal ausgerichteten Tools mit 
generellem Fokus bis zu Lösungen für klar definierte An-
wendungsfälle, Nutzergruppen oder Rechtsgebiete. Juris-
tische KI-Assistenten dienen sowohl der Effizienzsteige-
rung individueller Arbeit als auch der Automatisierung 
konkret umrissener Problemstellungen. Eine stabile 
Marktentwicklung ist bislang nicht absehbar, gleichzeitig 
setzt bereits eine erste Konsolidierung ein.

MG
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Und weil Neues wagen auch bedeutet, neue Formen zu erproben, 
haben wir Kritik und Diskussion zu unserem Buch gleich als Post-ITs 

von aufgewählten Erstlesern mit ins 
Layout geholt: Vielen Dank an Steuer-
berater Carsten Schulz (Steuerberater-
kammer Niedersachsen und Kanzlei-
pakt Netzwerk), Rechtsanwalt Markus 
Hartung (Chevalier), Rechtsanwalt 
Michael Grupp (BRYTER), Richter am 
Landgericht Dr. Christian Schlicht 
(Justizministerium NRW und digita-
le-richterschaft in nicht dienstlicher 
Eigenschaft), Rechtsanwalt Tom Brae-
gelmann (Annerton), Rechtsanwalt 
Leif-Nissen Lundbaek (Beck Noxtua), 
Rechtsanwältin Pia Bollig (DIRO), 
Dr.  Nadine Lilienthal (Legaleap), 
Rechtsanwalt Prof. Niko Härting Rechtsanwalt Prof. Niko Härting Rechtsanwalt Prof. Niko Härting 
(DAV und Härting), Daniella Domo-(DAV und Härting), Daniella Domo-
kos (ARAG) und Rechtsanwältin Alis-kos (ARAG) und Rechtsanwältin Alis-kos (ARAG) und Rechtsanwältin Alis-kos (ARAG) und Rechtsanwältin Alis-kos (ARAG) und Rechtsanwältin Alis-
ha Andert (LTV).ha Andert (LTV).ha Andert (LTV).ha Andert (LTV).
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verworrenes Wechselspiel von Regeln, Kontext und Sprache – und teils 
sehr persönlich menschlichen Wertungen. KI entlarvt, wie sehr wir uns 
manchmal auf Rituale, Mythen und Standespathos verlassen haben. Und 
sie zwingt uns, neu zu fragen: Was ist Entscheidung? Was ist Verantwor-
tung? Was ist eigentlich unsere Rolle als Berufsträger?

Don KI-jote steht für diesen Moment. Noch kämpft er gegen die KI-
Windmühlen, blind für ihre eigentliche Gestalt. Doch er könnte ebenso 

gut deren Don sein. Don KI-jote könn-
te nicht für den Berufsträger stehen, 
der gegen KI-Windmühlen zu Felde 
zieht. Don KI-jote könnte für eine neue 
Generation von Berufsträgen stehen, 
die als Don über einen ganzen KI-
Windmühlenpark gebieten  – nicht 
mehr kämpfend, sondern steuernd, 
nutzend, gestaltend und mit der KI 
kommunizierend. Manchmal muss 

Carsten Schulz: Die Steuer- und Rechtsberatung war lan-
ge ein geschlossenes System.

Wissen war knapp – und genau das sicherte unser Standing.

Heute ist Wissen in Sekunden replizierbar. Der Unter-
schied entsteht nicht mehr in der Datenbank, sondern im 
Denken: Wer Verantwortung übernimmt, wer Entschei-
dungen erklärt, wer Komplexität für Menschen übersetzt, 
bleibt unverzichtbar.

Für mich ist das kein Verlust – es ist ein Aufbruch. Wenn KI 
das Spielfeld öffnet, brauchen wir keine Mauern, sondern 
Spielregeln. 

Kanzleien, die Transparenz, Datenkompetenz und gemein-
sames Lernen kultivieren, werden stärker, nicht schwächer.

Die Frage ist nicht, ob wir unser Wissen teilen – sondern 
ob wir in der Lage sind, es besser zu strukturieren und in 
echte Wirkung zu bringen.

CS

Leif-Nissen Lundbaek: Don KI-jote kämpft gar nicht ge-
gen Windmühlen, sondern gegen Datenabflüsse. Der 
Traum von effizienter Justiz wird zur Illusion, wenn die 
Mühlen im Ausland stehen. Vielleicht liegt die wahre Ro-
mantik darin, Server zu besitzen, statt Riesen zu bekämp-
fen. Moderne Ritter tragen keine Lanzen mehr, sondern 
die Verantwortung für ihre Daten.

LLLL
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man mit der Zeit gehen, um nicht aus ihr herauszufallen. Und dabei sich 
selbst neu finden.

Dieses Buch will daher zur Neuorientierung anregen. Es ist keine 
Hymne auf Technik und kein Abgesang auf Berufe. Es ist aber der Ver-
such, den Spiegel nicht zu meiden, den KI uns vorhält. Wer hineinschaut, 
erkennt nicht das Ende der Professionen, sondern ihre Transformation: 
vom Wissensverwalter zum Vertrauensarchitekten, vom Standesvertre-
ter zum Gestalter neuer Standards.

So wie Cervantes’ Roman zugleich Satire und Epos war, so ist auch 
diese Auseinandersetzung beides: ein ironischer Blick auf Windmühlen, 
die gar keine Riesen sind – und ein ernsthafter Hinweis darauf, dass sie 
sich trotzdem drehen.


